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Weiderechtsregelung 
in Oberbayern 

Vortrag von Dip[.-lng. Stefan Kramer, 
Forstliches Mitglied der Weiderechtskommission 

€in Waldweiderecht ist ein Nutzungs- 
recht, welches dem Eigentümer eines 
berechtigten Anwesens gestattet, sein 
Vieh in fremden Wäldern weiden zu las- 
sen. Man unterscheidet dabei Heimwei- 
derechte, die in den Wäldern um das be- 
rechtigte Anwesen ausgeübt werden 
und Almweiderechte auf den Almlichten 
(Lichtweiderecht) und in den Wäldern in 
einem bestimmten Umkreis um die Alm 
(Waldweiderecht). Über die Geschichte 
der Weiderechte, die Ziele, Grundsätze 
und Formen der Weiderechtsbereini- 
gung in Oberbayern erfahren Sie im fol- 
genden Beitrag von Dipl.-lng. Stefan 
Kramer, Forstliches Mitglied der Weide- 
rechtskommission. 

Das Gebiet des heutigen 
Oberbayern wurde um 500 n. 
Chr. von den Bajuwaren besie- 
delt. 

Geschichte der 
Weid rechte 

Diese teilten das Land in 
sogenannte ,,Marken" ein. Je- 
der mit „Rauch" (=Hof) an- 
sässige Bauer war Markge- 
nosse. Alle außerhalb der be- 
bauten Dorfbereiche liegen- 
den Ländereien, d.h. die Wei- 
den und Wälder, waren Ge- 
meinschaftseigentum. Im 
Laufe des Mittelalters verlo- 
ren viele Markgenossenschaf- 
ten ihre Selbständigkeit und 
gelangten unter den Einfluss 
weltlicher oder geistlicher 
Grundherren. Wie Wälder 
wurden dabei von den Grund- 
herren vor allem auf Grund 
jagdlicher Interessen bean- 
sprucht. Dies führte dazu, 
dass das Vieh am Ende des 
Mittelalters häufig nicht mehr 
im eigenen Wald weidete. 

Dies war kein Problem, solan- 
ge sich die Ansprüche der 
Grundherrschaft auf die Jagd 
beschränkten. Dies änderte 
sich jedoch mit dem steigen- 
den Holzbedarf für die wach- 
senden Städte sowie für die 
Salinen, Eisen- und Glashüt- 
ten. So entstanden erste Kon- 
flikte zwischen Wald- und 
Weidewirtschaft, weshalb im 
15. und 16. Jahrhundert erste 
Weideordnungen erlassen 
wurden. 

Zu Beginn des 19. Jahrhun- 
derts wurden durch die Säkula- 
risation große Teile des Waldes 
im oberbayerischen Hochge- 
birge Eigentum des Köni- 
greichs Bayern und damit 
Staatswald. Als das Bayerische 
Forstrechtsgesetz 1958 in Kraft 
trat, waren mit etwa 120.000 
Hektar über zwei Drittel des 
Staatswaldes im oberbayeri- 
schen Alpenbereich mit Weide- 
rechten belastet. Das Vieh ver- 
ursacht im Bergwald vor allem 
Verbiss- und Trittschäden. 

Das oberste forstliche Ziel W~ic/eiechts/?ereini- 
gungen erfolgen 

ausschlieJlich auf dem 
Vereinbarungsweg 

ist die Freistellung des Berg- 
Waldes von der Beweidung. 

Ziele und Grundsätze 
der Weiderechts- 

be rei n ig u ng 

Dies ist vor allem in 
Schutzwaldlagen der Fall. Da- 
neben steht die Erhaltung der 
Almwirtschaft auf den Licht- 
weideflächen und damit die 
Stärkung der Talbetriebe. 

Ein wesentlicher und der 
entscheidende Grundsatz in 
der Weiderechtsbereinigung 
ist, dass die Vereinbarungen 
ausschließlich auf freiwilliger 
Basis erfolgen, da nur solche 
auf Dauer halten können. Aus- 
gangspunkt ist dabei nicht der 
Rechtstitel (die Regulierungs- 
Urkunde) sondern der durch- 
schnittliche Auftrieb der letz- 
ten 10 Ausübungen oder der 
letzten 30 Jahre in „Normalk- 
uhgräsern" (NKG). Unter ei- 
nem NKG versteht man den 
Futterbedarf einer Großvieh- * 
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einheit in 100 Tagen. Die ver- 
schiedenen Bereinigungsfor- 
men können auch kombiniert 
angewendet werden, damit für 
den einzelnen Betrieb eine pas- 
sende Regelung gefunden wer- 
den kann. Es handelt sich da- 
bei um dauerhafte Regelungen, 
die als Notarverträge abge- 
schlossen werden. 

Formen der Weide- 
rechtsbereinigung 

Die Weiderechte können 
abgelöst werden, wobei der 
Berechtigte für sein Weide- 
recht einen entsprechenden 
Gegenwert in Geld oder in 
Grund und Boden erhält. Der 
Wert des Weiderechtes hängt 
vom durchschnittlichen Um- 
fang des Auftriebs und von 
der Lage des belasteten Wal- 
des ab. Die Spanne der Maxi- 
malbeträge reicht von 8.500 

im ,,normalen" Bergwald über 
9.500 DM/NKG (=ATS 
66.500,--) im Schutzwald bis 
hin zu 10.500 DM/NKG 
(=.-ATS 73.500,--) in Sanie- 
rungsgebieten. 

Die zweite Variante der 
Weiderechtsbereinigung ist die 
Umwandlung in Holzrechte. 
Dabei wird das Weiderecht 
nach dem festen Umrech- 
nungssatz 1 NKG = 1,l fm 

DM/NKG (= ATS 59.500,--) 

Bauholz in ein Holzrecht um- 
gewandelt. Diese Umrechnung 
erfolgt in Anlehnung an die 
österreichische Weiderechtsre- 
gelung. 

Bei der Weiderechtsverle- 
gung wird das Waldweide- 
recht auf eine staatseigene 
Grünlandfläche umgelegt, die 
entweder eine Alm oder eine 
Talwiese sein kann. Die 
Bayerische Staatsforstverwal- 
tung erstellt den ersten Weide- 
Zaun. Die Zaunerhaltung in 
der Folgezeit liegt beim Be- 
rechtigten, wobei die Staats- 
forstverwaltung das Zaunma- 
terial zur Verfügung stellt. 

Die häufigste Variante der 
Weiderechtsbereinigung ist 
die Trennung von Wald und 
Weide. Für die Aufgabe oder 
Verringerung der Waldweide 
wird die Lichtweidefläche 
durch Rodung vergrößert. Die 
Rodung (keine Stockrodung, 
da Böden im Regelfall eher 
flachgründig sind) und die 
Schlagräumung erfolgen 
durch die Staatsforstverwal- 
tung, die Einsaat der Flächen 
übernimmt der Berechtigte. 
Die Zäunung der Rodungs- 
flächen ist wie bei der Rechts- 
Verlegung geregelt. 

Es kann festgestellt wer- 
den, dass die Ablöse der Wei- 
derechte in Geld oder die 

Umwandlung in Holzrechte 
in der Praxis eher von gerin- 
ger Bedeutung sind, da sich 
durch diese Regelungen die 
Futtergrundlage verringert 
und damit für den berechtig- 
ten Bauern keine zufrieden- 
stellende Lösung gegeben ist. 
Diese sind eher als Abrun- 
dung für die übrigen Varian- 
ten zu sehen, wenn allenfalls 
Teile der Weiderechte nicht 
gänzlich umgewandelt wer- 
den können. 

Die Weiderechts- 
kommission 

Die Weiderechtskommissi- 
on besteht seit 1960 und ist pa- 
ritätisch besetzt mit je einem 
Beamten der Landwirtschafts- 
und Forstverwaltung. Sie soll 
als unparteiischer Vermittler 
die Bereinigungsgrundlagen 
zwischen den weideberechtig- 
ten Landwirten und den Forst- 
ämtern leiten und dabei die un- 
terschiedlichen Interessen aus- 
gleichen. Als Ergebnis dieser 
Verhandlungen erarbeitet die 
Kommission unterschriftsreife 
Bereinigungsverträge. Durch 
diese vorbereiteten Verträge 
können jährlich etwa 1.000 ha 
Bergwald weidefrei gestellt 
werden. 1958 trat das Bayeri- 
sche Forstgesetz in Kraft. Da- 
mals waren noch rd. 120.000 
ha Staatswald im oberbayeri- 
schen Alpenbereich mit Wei- 
derechten belastet. Durch das 
Erlöschen von Weiderechten 
und die Weiderechtsbereini- 
gung hat sich diese Fläche bis 
heute mit aktuell rd. 55.000 ha 
auf weniger als die Hälfte re- 
duziert. 
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